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(54) Druckplatte sowie Gummituchplatte für eine Druckmaschine

(57) Die Erfindung betrifft eine Druckplatte (10) für
eine Druckmaschine, insbesondere für eine Rollenrota-
tionsdruckmaschine, mit einem plattenartigen, als Sujet-
träger dienenden Grundkörper (11), mit einem gegen-
über dem Grundkörper (11) abgewinkelten Vorlaufende
(12) und mit einem gegenüber dem Grundkörper (11)
abgewinkelten Nachlaufende (13), wobei die Druckplatte
über das Vorlaufende (12) und das Nachlaufende (13)
auf einem Formzylinder einer Druckmaschine spannbar

bzw. auflegbar ist, und wobei das Vorlaufende (12) und
das Nachlaufende (13) gegenüber dem Grundkörper
(11) derart symmetrisch abwinkelt sind, dass das Vor-
laufende (12) und das Nachlaufende (13) mit einer Seite
des Grundkörpers einen in etwa identischen Winkel ein-
schließen. Erfindungsgemäß schließen das Vorlaufende
(12) und das Nachlaufende (13) mit der Seite des Grund-
körpers (11) jeweils einen Winkel zwischen 85° und 90°
ein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Druckplatte für eine
Druckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1. Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Gummituch-
platte für eine Druckmaschine nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 9.
[0002] Druckwerke von Druckmaschinen verfügen
über einen Formzylinder sowie über einen Übertra-
gungszylinder, wobei auf einem Formzylinder minde-
stens eine Druckform und auf einen Übertragungszylin-
der mindestens eine Übertragungsform angeordnet ist.
Druckformen sind üblicherweise als Druckplatten und
Übertragungsformen als Gummituchplatten ausgeführt,
weshalb ein Formzylinder auch als Plattenzylinder und
ein Übertragungszylinder auch als Gummizylinder be-
zeichnet wird. Druckplatten sowie Gummituchplatten
werden auf dem jeweiligen Zylinder eines Druckwerks
einer Druckmaschine aufgezogen bzw. gespannt, wobei
hierzu die Druckplatten sowie Gummituchplatten gegen-
über einem plattenförmigen Grundkörper derselben ab-
gewinkelte Vorlaufenden sowie Nachlaufenden aufwei-
sen. Soll z. B. eine Druckplatte auf einem Formzylinder
gespannt werden, so werden das Vorlaufende sowie das
Nachlaufende der Druckplatte in mindestens einen
Spannkanal des Formzylinders eingeführt und im jewei-
ligen Spannkanal über eine in denselben integrierte
Klemmeinrichtung geklemmt.
[0003] Aus der US 4,727,807 ist es bereits bekannt,
an einem Formzylinder einer Druckmaschine Druckplat-
ten automatisiert zu wechseln, wobei nach diesem Stand
der Technik die hierbei verwendeten Druckplatten derart
ausgebildet sind, dass das Vorlaufende und das Nach-
laufende einer Druckplatte gegenüber dem plattenförmi-
gen Grundkörper derselben symmetrisch abgewinkelt
sind, so dass das Vorlaufende und das Nachlaufende
mit einer Seite des Grundkörpers einen in etwa identi-
schen Winkel einschließen.
[0004] Dabei sind das Vorlaufende und das Nachlau-
fende derart abgewinkelt, dass dieselben mit dem Grund-
körper einen relativ spitzen Winkel von jeweils kleiner als
45° einschließen. Bei einem derart spitzen Winkel be-
steht die Gefahr, dass dann, wenn eine gespannte
Druckplatte gewechselt werden soll und hierzu mit dem
Vorlaufende und dem Nachlaufende zusammenwirken-
de Klemmeinrichtungen gelöst werden, das Vorlaufende
sowie das Nachlaufende im Spannkanal blockieren und
dann manuell aus demselben herausgelöst werden müs-
sen. Dies beeinträchtigt einen automatisierten Wechsel
der Druckplatte und muss vermieden werden. Die gleiche
Problematik tritt auch dann auf, wenn Gummituchplatten
automatisiert gewechselt werden sollen.
[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung das Problem zugrunde, eine neuartige Druck-
platte sowie eine neuartige Gummituchplatte für eine
Druckmaschine zu schaffen.
[0006] Dieses Problem wird durch eine Druckplatte ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Erfindungsgemäß schließen das

Vorlaufende und das Nachlaufende mit der Seite des
Grundkörpers jeweils einen Winkel zwischen 85° und 90°
ein.
[0007] Erfindungsgemäß schließen sowohl das Vor-
laufende als auch das Nachlaufende mit einer Seite des
Grundkörpers einen definierten Winkel zwischen 85° und
90° ein. Hierdurch wird vermieden, dass das Vorlaufende
sowie das Nachlaufende beim automatisierten Platten-
wechsel im Spannkanal blockieren. Vielmehr springen
bei einem derartigen Winkel das Vorlaufende sowie das
Nachlaufende einer Druckplatte aus dem jeweiligen
Spannkanal selbständig heraus, so dass kein manueller
Eingriff zum Lösen des Vorlaufendes sowie Nachlaufen-
des aus dem entsprechenden Spannkanal erforderlich
ist.
[0008] Vorzugsweise welsen das vorlaufende und das
Nachlaufende in etwa identische Schenkellängen auf,
nämlich Schenkellängen zwischen 3 mm und 12 mm.
[0009] Die erfindungsgemäße Gummituchplatte ist im
unabhängigen Anspruch 9 definiert.
[0010] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen und der nachfol-
genden Beschreibung. Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden, ohne hierauf beschränkt zu sein, an Hand
der Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1: eine schematisierte Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Druckplatte;

Fig. 2: eine schematisierte Ansicht einer Druckeinheit
einer Rollenrotationsdruckmaschine zusam-
men mit erfindungsgemäßen Druckplatten;

Fig. 3: eine schematisierte Ansicht einer weiteren
Druckeinheit einer Rollenrotationsdruckma-
schine zusammen mit erfindungsgemäßen
Druckplatten.

[0011] Fig. 1 zeigt stark schematisiert eine erfindungs-
gemäße Druckplatte 10, wobei die Druckplatte 10 einen
plattenartigen Grundkörper 11 aufweist, der als Sujetträ-
ger bzw. Druckbildträger dient. An sich gegenüberliegen-
den Enden verfügt die Druckplatte 10 über gegenüber
dem Grundkörper 11 abgewinkelte Abschnitte, nämlich
über ein sogenanntes Vorlaufende 12 sowie ein soge-
nanntes Nachlaufende 13. Über das Vorlaufende 12 so-
wie das Nachlaufende 13 ist die Druckplatte 10 auf einem
Formzylinder spannbar bzw. auflegbar, wobei hierzu der
Formzylinder mindestens einen Spannkanal mit einer in
den jeweiligen Spannkanal integrierten Klemmeinrich-
tung umfasst.
[0012] Gemäß Fig. 1 sind das Vorlaufende 12 sowie
das Nachlaufende 13 gegenüber dem Grundkörper 11
symmetrisch abgewinkelt, und zwar derart, dass das Vor-
laufende 12 und das Nachlaufende 13 mit einer Seite
des Grundkörpers 11 einen in etwa identischen Winkel
α einschließen. Der Winkel α beträgt dabei zwischen 85°
und 90°. Vorzugsweise beträgt der Winkel α in etwa 87°.
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[0013] Bei einem derart abgewinkelten Vorlaufende 12
und Nachlaufende 13 ist sichergestellt, dass dann, wenn
eine auf einem Formzylinder gespannte Druckplatte 10
gelöst wird, das Vorlaufende 12 sowie das Nachlaufende
13 jeweils selbsttätig aus einem Spannkanal des Form-
zylinders herausspringen und in demselben nicht blok-
kieren.
[0014] Vorzugsweise verfügen das Vorlaufende 12
und das Nachlaufende 13 über in etwa identische Schen-
kellängen. Die Schenkellänge von Vorlaufende 12 und
Nachlaufende 13 liegt dabei in einem Bereich zwischen
3 mm und 12 mm. Eine derartige Schenkellänge begün-
stigt das selbsttätige Herausspringen von Vorlaufende
12 und Nachlaufende 13 aus einem Spannkanal beim
Lösen einer auf einem Formzylinder gespannten Druck-
platte.
[0015] Die oben beschriebenen Details einer Druck-
platte sind analog auf eine Gummituchplatte übertragbar,
wobei eine Gummituchplatte jedoch nicht auf einem
Formzylinder eines Druckwerks sondern vielmehr auf ei-
nem Übertragungszylinder eines Druckwerks spannbar
ist. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen,
dass eine Gummituchplatte kein Druckbild trägt, sondern
vielmehr sujetabhängig auf die Druckplatte aufgetragene
Druckfarbe auf einen zu bedruckenden Bedruckstoff
überträgt.
[0016] Eine erfindungsgemäße Druckplatte sowie ei-
ne erfindungsgemäße Gummituchplatte können sich
über die gesamte axiale Breite eines entsprechenden
Zylinders erstrecken, wobei dann die Druckplattenbreite
bzw. Gummituchplattenbreite der nutzbaren axialen Er-
streckung des jeweiligen Zylinders entspricht.
[0017] Alternativ können auch axial nebeneinander
mehrere Druckplatten bzw. Gummituchplatten auf einem
Zylinder gespannt sein, wobei dann die Druckplattenbrei-
te bzw. Gummituchplattenbreite einem ganzzahligen
Teiler der nutzbaren Breite des jeweiligen Zylinders ent-
spricht.
[0018] Ebenso kann eine Druckplattenhöhe bzw.
Gummituchplattenhöhe dem Umfang des jeweiligen Zy-
linders bzw. einem ganzzahligen Teiler des Umfangs des
jeweiligen Zylinders entsprechen, und zwar abhängig da-
von, ob in Umfangsrichtung des Zylinders gesehen aus-
schließlich eine Druckplatte bzw. Gummituchplatte oder
mehrere Druckplatten bzw. Gummituchplatten hinterein-
ander auf demselben zu spannen sind.
[0019] Bei einer Druckplatte sind das Vorlaufende 12
sowie das Nachlaufende 13 vorzugsweise mit jeweils
mindestens einer Markierung markiert, und zwar derart,
dass zur Vermeidung eines falschen Auflegens bzw.
Spannens der Druckplatte auf einem Formzylinder das
Vorlaufende sowie das Nachlaufende identifizierbar
sind.
[0020] Dabei kann die oder jede Markierung als eine
Ausstanzung oder Verformung ausgebildet sein, die mit
einer entsprechenden Konturierung des jeweiligen Zy-
linders bzw. einer automatisierten Plattenwechselein-
richtung zusammenwirkt und ein Vertauschen von Vor-

laufende und Nachlaufende beim Spannen der Druck-
platte auf dem Zylinder verhindert.
[0021] Über die oder jede als eine Ausstanzung oder
Verformung ausgebildete Markierung kann auch sicher-
gestellt werden, dass die Druckform registerrichtig auf
dem Formzylinder spannbar bzw. auflegbar ist.
[0022] Alternativ kann die oder jede Markierung auch
als durch Belichtung oder durch Aufdrucken aufgebrach-
te Codierung ausgebildet sein, wobei es sich bei der Co-
dierung z. B. um einen Text, ein Symbol oder einen Bar-
code handeln kann. Einem Zylinder bzw. einer automa-
tisierten Druckplattenwechseleinrichtung kann dann ei-
ne Leseeinrichtung zugeordnet sein, mit Hilfe derer die
Codierung von der Druckplatte ausgelesen werden kann,
um so ein Vertauschen von Vorlaufende und Nachlau-
fende beim Spannen einer Druckplatte auf einem Zylin-
der zu verhindern.
[0023] Als weitere Alternative kann die oder jede Mar-
kierung auch als berührungslos auslesbarer RFID-Tag
ausgebildet sein, wobei dann dem Zylinder bzw. der Plat-
tenwechseleinrichtung eine Leseeinrichtung zum Ausle-
sen des RFID-Tag zugeordnet ist.
[0024] Erfindungsgemäß ausgebildete Druckplatten
ermöglichen einen Plattenwechsel an Druckeinheiten ei-
ner Druckmaschine gemäß Fig. 2 und 3, wobei Fig. 2
und 3 jeweils schematisiert eine Druckeinheit 14 bzw. 15
einer Rollenrotationsdruckmaschine mit jeweils vier
Druckwerken 16 zeigen, wobei jedes Druckwerk einen
Formzylinder 17 sowie einen Übertragungszylinder 18
aufweist. In Fig. 2 ist die Druckeinheit 14 als sogenannte
8-Zylinder-Druckeinheit ausgeführt, bei welcher Übertra-
gungszylinder 18 benachbarter Druckwerke 16 aufein-
ander abrollen und einen Druckspalt definieren, durch
welchen ein zu bedruckender Bedruckstoff 19 hindurch
bewegt wird. In Fig. 3 hingegen ist das Druckwerk 15 als
sogenannte 9-Zylinder-Druckeinheit ausgeführt, in wel-
cher sämtliche Übertragungszylinder 18 auf einem Sa-
tellitenzylinder 20 abrollen und mit demselben Druck-
spalte ausbilden, durch welchen der zu bedruckende Be-
druckstoff 19 hindurch bewegt wird.
[0025] Bei Verwendung von Druckplatten 10 mit sym-
metrisch abgewinkelten Vorlaufenden und Nachlaufen-
den ist es möglich, entweder das Vorlaufende oder das
Nachlaufende zuerst in einem Spannkanal zu klemmen,
so dass eine Drehrichtung der Zylinder beim Spannen
und Entfernen einer Druckplatte optimal ausgewählt wer-
den kann.
[0026] Weiterhin können sämtliche Druckplatten 10 in
horizontaler Zufuhrrichtung dem jeweiligen Formzylinder
17 zugeführt werden. Ohne die Gefahr einer geometri-
schen Kollision mit Zylindern anderer Druckwerke kön-
nen im Bereich der in Fig. 2 und 3 auf der rechten Seite
dargestellten Druckwerke 16 sogenannte Panorama-
druckplatten gespannt werden, die sich im Unterschied
zu den auf der linken Seite der Fig. 2 und 3 dargestellten
Druckplatten 10 über den gesamten Umfang eines ent-
sprechenden Formzylinders 17 erstrecken.

3 4 



EP 1 916 108 A2

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Bezugszeichenliste

[0027]

10 Druckplatte
11 Grundkörper
12 Vorlaufende
13 Nachlaufende
14 Druckeinheit
15 Druckeinheit
16 Druckwerk
17 Formzylinder
18 Übertragungszylinder
19 Bedruckstoff
20 Satellitenzylinder

Patentansprüche

1. Druckplatte für eine Druckmaschine, insbesondere
für eine Rollenrotationsdruckmaschine, mit einem
plattenartigen, als Sujetträger dienenden Grundkör-
per, mit einem gegenüber dem Grundkörper abge-
winkelten Vorlaufende und mit einem gegenüber
dem Grundkörper abgewinkelten Nachlaufende,
wobei die Druckplatte über das Vorlaufende und das
Nachlaufende auf einem Formzylinder einer Druck-
maschine spannbar bzw. auflegbar ist, und wobei
das Vorlaufende und das Nachlaufende gegenüber
dem Grundkörper derart symmetrisch abwinkelt
sind, dass das Vorlaufende und das Nachlaufende
mit einer Seite des Grundkörpers einen in etwa iden-
tischen Winkel einschließen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Vorlaufende (12) und das Nach-
laufende (13) mit der Seite des Grundkörpers (11)
jeweils einen Winkel zwischen 85° und 90° einschlie-
ßen.

2. Druckplatte nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Vorlaufende (12) und das Nach-
laufende (13) mit der Seite des Grundkörpers (13)
jeweils einen Winkel von in etwa 87° einschließen.

3. Druckplatte nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vorlaufende (12) und das
Nachlaufende (13) in etwa identische Schenkellän-
gen aufweisen.

4. Druckplatte nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
Vorlaufende (12) und das Nachlaufende (13) jeweils
ein Schenkellänge zwischen 3 mm und 12 mm auf-
weisen.

5. Druckplatte nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das
Vorlaufende (12) und das Nachlaufende (13) mit je-
weils mindestens einer Markierung derart markiert

sind, dass dieselben zur Vermeidung eines falschen
Auflegens auf dem Formzylinder identifizierbar sind.

6. Druckplatte nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die oder jede Markierung als eine
Austanzung oder Verformung ausgebildet ist.

7. Druckplatte nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die oder jede Markierung als eine
gedruckte oder belichtete Codierung, insbesondere
als Barcode, ausgebildet ist.

8. Druckplatte nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die oder jede Markierung als RFID-
Tag ausgebildet ist.

9. Gummituchplatte für eine Druckmaschine, insbe-
sondere für eine Rollenrotatiorisdruckmaschine, mit
einem plattenartigen Grundkörper, mit einem gegen-
über dem Grundkörper abgewinkelten Vorlaufende
und mit einem gegenüber dem Grundkörper abge-
winkelten Nachlaufende, wobei die Gummituchplat-
te über das Vorlaufende und das Nachlaufende auf
einem Übertragungszylinder einer Druckmaschine
spannbar bzw. auflegbar ist, und wobei das Vorlau-
fende und das Nachlaufende gegenüber dem
Grundkörper derart symmetrisch abwinkelt sind,
dass das Vorlaufende und das Nachlaufende mit ei-
ner Seite des Grundkörpers einen in etwa identi-
schen Winkel einschließen, dadurch gekennzeich-
net, dass das Vorlaufende und das Nachlaufende
mit der Seite des Grundkörpers jeweils einen Winkel
zwischen 85° und 90° einschließen.

10. Gummituchplatte nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Vorlaufende und das
Nachlaufende mit der Seite des Grundkörpers je-
weils einen Winkel von in etwa 87° einschließen.

11. Gummituchplatte nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Vorlaufende und
das Nachlaufende in etwa identische Schenkellän-
gen aufweisen.

12. Gummituchplatte nach einem oder mehreren der
Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass das Vorlaufende und das Nachlaufende je-
weils ein Schenkellänge zwischen 3 mm und 12 mm
aufweisen.
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